Änderungswünsche KGAST:

	Link


	Text
	Bemerkungen

	https://www.oak-bv.admin.ch/de/oak-startseite/
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV
Herzlich willkommen auf der Website der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).

Sie finden hier Informationen zum System der beruflichen Vorsorge, zu den Aufgaben der OAK BV und zu den von ihr beaufsichtigten Institutionen und Personen.
Die OAK BV ist eine von Weisungen des Parlaments und des Bundesrates unabhängige Aufsichtsbehörde. Sie sorgt für eine einheitliche Aufsichtspraxis im System der beruflichen Vorsorge. Sie übt die Oberaufsicht über die acht regionalen Direktaufsichtsbehörden aus und ist diesen gegenüber weisungsbefugt. Die OAK BV  ist Direktaufsichtsbehörde über die Anlagestiftungen, den Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung. Zudem ist sie Zulassungsbehörde für die Experten für berufliche Vorsorge und die Vermögensverwalter in der beruflichen Vorsorge.

Dr. Pierre Triponez
Präsident
Zum Seitenanfang 
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	https://www.oak-bv.admin.ch/de/beaufsichtigte/anlagestiftungen/

	Anlagestiftungen
Gesetzliche Regelung
Anlagestiftungen sind Stiftungen im Sinne von Art. 53g Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) und Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Sie sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen. 
Die für Anlagestiftungen geltenden Gesetzesbestimmungen finden sich in Art. 53g – Art. 53k BVG. Nach Art. 53k BVG erlässt der Bundesrat Ausführungsbestimmungen über:
a. den Anlegerkreis;
b. die Äufnung und Verwendung des Stammvermögens;
c. die Gründung, Organisation und Aufhebung;
d. die Anlage, Buchführung, Rechnungslegung und Revision;
e. die Anlegerrechte.
Der Bundesrat hat dazu die Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV, SR SR 831.403.2) erlassen. Darin werden die gesetzlichen Vorschriften konkretisiert.
Aufsicht
Anlagestiftungen werden von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV beaufsichtigt. Vom Geltungsbereich des Kollektivanlagengesetzes sind Anlagestiftungen ausgenommen (Art. 2 Abs. 2 lit. a KAG) und unterstehen somit nicht der Finma.
Anlegerkreis
Art. 1 der Verordnung über die Anlagestiftungen [ASV; SR 831.403.2] regelt, welche Einrichtungen bei einer Anlagestiftung investieren dürfen:
Art. 1 Anlegerkreis
Den Anlegerkreis einer Anlagestiftung bilden können:
a. Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen; und
b. Personen, die kollektive Anlagen der Einrichtungen nach Buchstabe a verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen.
Aufgrund der gesetzlichen Definition des zulässigen Anlegerkreises dürfen an Anlagestiftungen weder natürliche noch juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland beteiligt sein, noch dürfen diese in anderer Weise einen beherrschenden Einfluss auf Anlagestiftungen ausüben.
Vermögen / Anlagegruppen
Das Gesamtvermögen einer Anlagestiftung umfasst das Stammvermögen und das Anlagevermögen. Die Anlagegruppen werden rechnerisch selbständig geführt und sind wirtschaftlich voneinander unabhängig. Bei einem Konkurs der Anlagestiftung werden Sachen und Rechte, die zu einer Anlagegruppe gehören, zugunsten von deren Anlegern abgesondert.
Steuerrechtliche Behandlung

Anlagestiftungen sind grundsätzlich von der Steuerpflicht befreit.
Die steuer- und abgabenrechtliche Behandlung nimmt bei den Anlagestiftungen eine zentrale Stellung ein. Dies wird in Art. 80 Abs. 2 BVG sowie in Art. 1 ASV festgehalten, wonach nur Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, den Anlegerkreis von Anlagestiftungen bilden können. Anlagestiftungen als  Vorsorgeeinrichtungen zugeschnittene Anlagegefässe sind demnach von der direkten Bundessteuer befreit. Dennoch unterliegen Anlagestiftungen verschiedenen, indirekten Steuerarten und Abgaben, nämlich den Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern, den Mehrwetsteuern auf Entschädigungen für Mandate und der Umsatzabgabe auf steuerbaren Urkunden (Stempelabgabe). Ansprüche gegenüber der Anlagestiftung stellen lediglich Forderungen dar und sind keine steuerbaren Urkunden. Die Ausgabe der Ansprüche unterliegt nicht der Umsatzabgabe.
Im Gegensatz zu den üblichen Fondsstrukturen, weisen Anlagegruppen aus steuerlicher Sicht eine intransparente Struktur auf. Nach den meisten Doppelbesteuerungsabkommen werden sie als steuerbefreit qualifiziert. Die Steuerdeklaration erfolgt im Namen der Anlagestiftungen. Sie können die Rückerstattung der im Ausland erhobenen Quellensteuern umfassend und in eigenem Namen geltend machen.
Organisation / Organe
Gemäss Art. 53h BVG sind die gesetzlichen Organe der Anlagestiftung die Anlegerversammlung und der Stiftungsrat. Die Anlagestiftung kann aber auch weitere, statuarische Organe bestimmen. Oft erfolgt dies im Zusammenhang mit Anlagefragen, indem Stiftungsratsausschüsse zu Anlagen oder Anlagekomitees ernannt und deren Mitglieder gewählt werden. Dadurch können die Anleger bei Anlagefragen mitwirken und überlassen – je nach Kompetenzregelung – nicht alle Investitions- und Devestitionsentscheidungen dem Portfoliomanager. Mithin erhöht die Mitwirkung das Vertrauen der Anleger in die Anlagestiftung und deren Anlagetätigkeit. Die Mitwirkung, speziell hinsichtlich der Anlagetätigkeit, ist ein Alleinstellungsmerkmal von Anlagestiftungen im Vergleich zu anderen Kollektivanlagen.
Die Gesamtheit der Anleger bildet die Anlegerversammlung. Sie ist das oberste Organ der Anlagestiftung. Weder das klassische Stiftungsrecht noch die Vorsorgeeinrichtung kennen ein solches Organ. Neugegründete Anlagestiftungen müssen gemäss Art. 4 Abs. 2 ASV an der ersten Anlegerversammlung über die bei der Gründung der Stiftung erlassenen Statuten und das Stiftungsreglement abstimmen. Zudem wählt die Anlegerversammlung an der ersten Anlegerversammlung den Stiftungsrat sowie das Präsidium. 
Der Stiftungsrat ist das geschäftsführende Organ der Stiftung. Er kann alle Aufgaben der Anlagestiftung wahrnehmen, welche nicht per Gesetz explizit der Anlegerversammlung zugewiesen werden. 
Der Stiftungsratspräsident ist primus inter pares. Neben der gemäss Art. 26 Abs. 7 ASV genannten Zustimmungskompetenz bei befristeten Abweichung von Anlagerichtlinien nimmt er im Rahmen der Stiftungsorganisation häufig besondere Aufgaben wahr. Dazu gehört auch die Fällung eines Stichentscheides. Daneben ist der Präsident stärker in das operative Geschäft involviert als andere Stiftungsräte. 

Als sogenannten Gründungsstifter können Vorsorgeeinrichtungen, Banken, Versicherungen oder auch natürliche Personen in Erscheinung treten. Sie werden jedoch weder im BVG noch in der ASV als Errichter der Anlagestiftung explizit erwähnt. Sie können – je nach Ausgestaltung der Statuten – einen gewissen Einfluss auf die Vermögensverwaltung ausüben oder sogar selbst gewisse Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, etwa durch den Einsitzt im Stiftungsrat, im auf Anlagefragen spezialisierten Stiftungsratsausschuss oder in Anlagekomitees oder Anlageausschüssen.
Als Revisionsstelle können nur Unternehmen tätig werden, die von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als staatlich beaufsichtigte Revisionstelle zugelassen sind. Die Revisionsstelle ist der verlängerte Arm der Aufsichtsbehörde. Die OAK lagert einen Teil der Prüfungsaufgaben den Revisoren aus. Damit die Revisionsstelle ihren Auftrag wahrnehmen kann, muss ihr Einsicht auf sämtliche Anlagestiftungsinternen Unterlagen gewährt werden. Die Anlagestiftung ist verpflichtet, über sämtliche Geschäftsvorfälle Auskunft zu erteilen. Schliesslich muss die Revisionsstelle einen Bericht erstellen, der von der OAK BV aufgeführten Prüfpunkte abhandelt. Sie muss ebenfalls über Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen aber auch über statutarische oder reglementarische Verstösse orientieren. Werden die gemeldeten Missstände nicht innert angemessener Frist in den ordnungsgemässen Zustand überführt, kann die OAK BV Ersatzvornahmen anordnen.

Die aktuelle Liste der beaufsichtigten Anlagestiftungen der OAK BV finden Sie nachfolgend:

	Anlagestiftungen 
	UID-Register 
	Link auf Homepage

	1291 Die Schweizer Anlagestiftung 
	CHE-230.322.751 
	https://www.1291ast.ch/de/

	AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland 
	CHE‑112.037.482 
	www.afiaa.com

	Akriba Immobilien Anlagestiftung 
	CHE-114.000.892 
	http://www.akriba.ch/site/index.cfm

	Allianz Suisse Anlagestiftung 
	CHE-109.979.768 
	www.asast.ch

	Anlagestiftung der Migros Pensionskasse 
	CHE-109.596.982 
	n.a.

	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Immobilien 
	CHE-238.945.329 
	n.a.

	Anlagestiftung Fenaco Landi 
	CHE-112.753.443 
	n.a

	Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen 
	CHE-104.331.896 
	https://www.pensimo.ch/de/pensimo/index.html

	Anlagestiftung Swiss Life 
	CHE-109.469.349 
	www.swisslife.ch/anlagestiftung

	Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen 
	CHE-112.506.790 
	https://www.pensimo.ch/de/testina/index.html

	Anlagestiftung VALYOU 
	CHE-326.811.444 
	https://www.valyou-ast.ch/

	Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) 
	CHE-110.182.966 
	https://awi-anlagestiftung.ch/

	Assetimmo Immobilien-Anlagestiftung 
	CHE-104.157.374 
	http://www.assetimmo.ch/

	Avadis Anlagestiftung 
	CHE-109.646.433 
	https://www.avadis.ch/vermoegensanlage-institutionelle/avadis-anlagestiftung/

	Avadis Anlagestiftung 2 
	CHE-114.529.738 
	https://www.avadis.ch/vermoegensanlage-institutionelle/avadis-anlagestiftung/

	avenirplus Anlagestiftung 
	CHE‑110.263.234 
	https://avenirplus-anlagestiftung.ch/

	AXA Anlagestiftung 
	CHE-380.550.119 
	n.a.

	Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge 
	CHE-109.521.323 
	https://www.baloise-anlagestiftung.ch/de/home.html

	Constivita Immobilien Anlagestiftung 
	CHE-114.572.071 
	n.a.

	Credit Suisse Anlagestiftung 
	CHE-109.418.754 
	www.credit-suisse.com/anlagestiftung

	Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule 
	CHE-112.953.634 
	www.credit-suisse.com/anlagestiftung

	Die Anlagestiftung Immobilien DAI 
	CHE-352.862.482 
	https://anlagestiftungdai.ch/

	Ecoreal Schweizerische Immobilien Anlagestiftung 
	CHE-114.684.770 
	https://www.ecoreal.ch/

	Equitim Anlagestiftung 
	CHE-135.909.414 
	n.a.

	Fondation Arc-en-Ciel 
	CHE-100.677.427 
	n.a.

	Fundamenta Group Investment Foundation 
	CHE-133.415.466 
	n.a.

	Greenbrix Anlagestiftung 
	CHE-329.949.257 
	www.greenbrix.ch

	Helvetia Anlagestiftung 
	CHE-110.191.037 
	www.helvetia-anlagestiftung.ch

	HIG Immobilien Anlage Stiftung 
	CHE-101.354.783 
	https://www.hig.ch/

	Immobilien-Anlagestiftung Adimora 
	CHE-115.452.877 
	https://www.pensimo.ch/de/adimora/index.html

	Immobilien-Anlagestiftung ASGEBA 
	CHE-230.889.130 
	https://www.asgeba.ch/

	Immobilien-Anlagestiftung Turidomus 
	CHE-109.983.439 
	https://www.pensimo.ch/de/turidomus/index.html

	IST Investmentstiftung 
	CHE-100.955.715 
	www.istfunds.ch

	IST2 Investmentstiftung 
	CHE-113.664.635 
	www.istfunds.ch

	IST3 Investmentstiftung 
	CHE-432.693.461 
	www.istfunds.ch

	J. Safra Sarasin Anlagestiftung 
	CHE-109.506.140 
	www.jsafrasarasin.ch/SAST

	J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2 
	CHE-226.326.349 
	www.jsafrasarasin.ch/SAST

	Liberty Anlagestiftung 
	CHE-241.246.404 
	https://www.liberty.ch/anlagestiftung/home/

	Lithos Fondation de placement immobilier 
	CHE‑109.979.478 
	n.a.

	Patrimonium Anlagestiftung 
	CHE‑115.158.366 
	https://pas.patrimonium.ch/

	Prisma Fondation suisse d'investissement 
	CHE‑110.441.257 
	http://www.prisma-fondation.ch/

	Profond Anlagestiftung 
	CHE‑220.857.186 
	https://www.profond.ch/anlagen/anlagestiftung

	Realstone Anlagestiftung 
	CHE-298.415.779 
	https://realstone-fondation.ch/de_CH

	Renaissance PME fondation suisse de placement 
	CHE‑109.534.260 
	https://renaissance.net/

	Rimmobas Anlagestiftung 
	CHE‑420.391.964 
	n.a.

	SFP Anlagestiftung 
	CHE‑490.509.159 
	https://www.sfp.ch/sfp-group/gesellschaften/sfp-anlagestiftung/

	Sihl Investment Foundation for Alternative Investments 
	CHE‑114.626.815 
	n.a.

	Steiner Investment Foundation 
	CHE‑234.365.593 
	http://www.steinerinvest.com/

	Swisscanto Anlagestiftung 
	CHE‑107.853.547 
	www.swisscanto.ch/anlagestiftung

	Swisscanto Anlagestiftung Avant 
	CHE‑112.966.186 
	www.swisscanto.ch/anlagestiftung

	Swiss Capital Anlagestiftung I 
	CHE‑186.316.012 
	n.a.

	Swiss Prime Anlagestiftung 
	CHE‑374.175.355 
	https://www.swiss-prime-anlagestiftung.ch/de

	Tellco Anlagestiftung 
	CHE‑112.671.868 
	https://www.tellco.ch/de/TellcoInvestmentFoundation

	UBS Investment Foundation 1 
	CHE-109.824.344 
	www.ubs.com/ast

	UBS Investment Foundation 2 
	CHE‑112.784.521 
	www.ubs.com/ast

	UBS Investment Foundation 3 
	CHE‑113.698.798 
	www.ubs.com/ast

	UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien 
	CHE‑275.280.422 
	http://www.utilita.ch/wordpress/


	VZ Anlagestiftung 
	CHE‑116.215.334 
	n.a.


	VZ Immobilien-Anlagestiftung 
	CHE‑110.272.109 
	n.a.


	Zürich Anlagestiftung 
	CHE‑109.325.710 
	www.zurich-anlagestiftung.ch



Informationen zum UID-Register finden Sie unter nachfolgendem Link:
https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-gruenden/firmengruendung/uid-register.html
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	https://www.oak-bv.admin.ch/de/die-oak-bv/organigramm/

	Organigramm
Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) setzt sich aus sieben bis neun unabhängigen, vom Bundesrat gewählten Kommissionsmitgliedern sowie einem ständigen Sekretariat zusammen. Die OAK BV untersteht keinen Weisungen des Bundesrates und ist von den Verwaltungsbehörden unabhängig.
[image: https://www.oak-bv.admin.ch/inhalte/_processed_/5/e/csm_Organigramm_OAK_BV_Bereiche_cb48b02b71.jpg]
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